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Relevante Normen 
für die Fälle im Arbeitsrecht 

 
 

1. Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) 
 

§ 126 Schriftform 

  (1) Ist durch Gesetz schriftliche Form vorgeschrieben, so muss die Urkunde von dem Aussteller eigenhändig durch 
Namensunterschrift oder mittels notariell beglaubigten Handzeichens unterzeichnet werden.  

  (2) 1Bei einem Vertrag muss die Unterzeichnung der Parteien auf derselben Urkunde erfolgen. 2Werden über den 
Vertrag mehrere gleichlautende Urkunden aufgenommen, so genügt es, wenn jede Partei die für die andere Partei 
bestimmte Urkunde unterzeichnet.  

  (3) Die schriftliche Form kann durch die elektronische Form ersetzt werden, wenn sich nicht aus dem Gesetz ein 
anderes ergibt.  

  (4) Die schriftliche Form wird durch die notarielle Beurkundung ersetzt.  

§ 130 Wirksamwerden der Willenserklärung gegenüber Abwesenden 

  (1) 1Eine Willenserklärung, die einem anderen gegenüber abzugeben ist, wird, wenn sie in dessen Abwesenheit 

abgegeben wird, in dem Zeitpunkt wirksam, in welchem sie ihm zugeht. 2Sie wird nicht wirksam, wenn dem anderen 
vorher oder gleichzeitig ein Widerruf zugeht.  

  (2) [...] 

§ 241 Pflichten aus dem Schuldverhältnis 

  (1) 1Kraft des Schuldverhältnisses ist der Gläubiger berechtigt, von dem Schuldner eine Leistung zu fordern. 2Die 
Leistung kann auch in einem Unterlassen bestehen.  

  (2) Das Schuldverhältnis kann nach seinem Inhalt jeden Teil zur Rücksicht auf die Rechte, Rechtsgüter und Interessen 
des anderen Teils verpflichten.  

§ 276 Verantwortlichkeit des Schuldners 

  (1) 1Der Schuldner hat Vorsatz und Fahrlässigkeit zu vertreten, wenn eine strengere oder mildere Haftung weder 
bestimmt noch aus dem sonstigen Inhalt des Schuldverhältnisses, insbesondere aus der Übernahme einer Garantie oder 

eines Beschaffungsrisikos, zu entnehmen ist. 2Die Vorschriften der §§ 827 und  finden entsprechende Anwendung.  

  (2) [...] 

§ 326 Befreiung von der Gegenleistung und Rücktritt beim Ausschluss der Leistungspflicht 

  (1) 1Braucht der Schuldner nach § 275 Abs. 1 bis 3 nicht zu leisten, entfällt der Anspruch auf die Gegenleistung; bei 

einer Teilleistung findet § 441 Abs. 3 entsprechende Anwendung. 2Satz 1 gilt nicht, wenn der Schuldner im Falle der 
nicht vertragsgemäßen Leistung die Nacherfüllung nach § 275 Abs. 1 bis 3 nicht zu erbringen braucht.  

  (2) [...] 

§ 611 Vertragstypische Pflichten beim Dienstvertrag 

  (1) Durch den Dienstvertrag wird derjenige, welcher Dienste zusagt, zur Leistung der versprochenen Dienste, der 
andere Teil zur Gewährung der vereinbarten Vergütung verpflichtet.  

  (2) Gegenstand des Dienstvertrags können Dienste jeder Art sein.  
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§ 615 Vergütung bei Annahmeverzug und bei Betriebsrisiko 

1Kommt der Dienstberechtigte mit der Annahme der Dienste in Verzug, so kann der Verpflichtete für die infolge des 

Verzugs nicht geleisteten Dienste die vereinbarte Vergütung verlangen, ohne zur Nachleistung verpflichtet zu sein. 2Er 
muss sich jedoch den Wert desjenigen anrechnen lassen, was er infolge des Unterbleibens der Dienstleistung erspart 

oder durch anderweitige Verwendung seiner Dienste erwirbt oder zu erwerben böswillig unterlässt. 3Die Sätze 1 und 2 
gelten entsprechend in den Fällen, in denen der Arbeitgeber das Risiko des Arbeitsausfalls trägt.  

§ 616 Vorübergehende Verhinderung 

1Der zur Dienstleistung Verpflichtete wird des Anspruchs auf die Vergütung nicht dadurch verlustig, dass er für eine 
verhältnismäßig nicht erhebliche Zeit durch einen in seiner Person liegenden Grund ohne sein Verschulden an der 

Dienstleistung verhindert wird. 2Er muss sich jedoch den Betrag anrechnen lassen, welcher ihm für die Zeit der 
Verhinderung aus einer auf Grund gesetzlicher Verpflichtung bestehenden Kranken- oder Unfallversicherung zukommt.  

§ 622 Kündigungsfristen bei Arbeitsverhältnissen 

  (1) Das Arbeitsverhältnis eines Arbeiters oder eines Angestellten (Arbeitnehmers) kann mit einer Frist von vier 
Wochen zum Fünfzehnten oder zum Ende eines Kalendermonats gekündigt werden.  

  (2) 1Für eine Kündigung durch den Arbeitgeber beträgt die Kündigungsfrist, wenn das Arbeitsverhältnis in dem 
Betrieb oder Unternehmen  

 1. zwei Jahre bestanden hat, einen Monat zum Ende eines Kalendermonats, 

 2. fünf Jahre bestanden hat, zwei Monate zum Ende eines Kalendermonats, 

 3. acht Jahre bestanden hat, drei Monate zum Ende eines Kalendermonats, 

 4. zehn Jahre bestanden hat, vier Monate zum Ende eines Kalendermonats, 

 5. zwölf Jahre bestanden hat, fünf Monate zum Ende eines Kalendermonats, 

 6. 15 Jahre bestanden hat, sechs Monate zum Ende eines Kalendermonats, 

 7. 20 Jahre bestanden hat, sieben Monate zum Ende eines Kalendermonats. 

2Bei der Berechnung der Beschäftigungsdauer werden Zeiten, die vor der Vollendung des 25. Lebensjahrs des 
Arbeitnehmers liegen, nicht berücksichtigt.  

  (3) [...] 

§ 623 Schriftform der Kündigung 

Die Beendigung von Arbeitsverhältnissen durch Kündigung oder Auflösungsvertrag bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der 
Schriftform; die elektronische Form ist ausgeschlossen.  

 

2. Zivilprozessordnung (ZPO) 

§ 29 Besonderer Gerichtsstand des Erfüllungsorts 

  (1) Für Streitigkeiten aus einem Vertragsverhältnis und über dessen Bestehen ist das Gericht des Ortes zuständig, an 
dem die streitige Verpflichtung zu erfüllen ist.  

  (2) [...] 

§ 50 Parteifähigkeit 

  (1) Parteifähig ist, wer rechtsfähig ist.  

  (2) Ein Verein, der nicht rechtsfähig ist, kann klagen und verklagt werden; in dem Rechtsstreit hat der Verein die 
Stellung eines rechtsfähigen Vereins.  
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§ 52 Umfang der Prozessfähigkeit 

  (1) Eine Person ist insoweit prozessfähig, als sie sich durch Verträge verpflichten kann.  

§ 253 Klageschrift 

  (1) Die Erhebung der Klage erfolgt durch Zustellung eines Schriftsatzes (Klageschrift).  

  (2) Die Klageschrift muss enthalten:  

 1. die Bezeichnung der Parteien und des Gerichts; 

 2. die bestimmte Angabe des Gegenstandes und des Grundes des erhobenen Anspruchs, sowie einen 
bestimmten Antrag. 

  (3) Die Klageschrift soll ferner die Angabe des Wertes des Streitgegenstandes enthalten, wenn hiervon die 
Zuständigkeit des Gerichts abhängt und der Streitgegenstand nicht in einer bestimmten Geldsumme besteht, sowie eine 
Äußerung dazu, ob einer Entscheidung der Sache durch den Einzelrichter Gründe entgegenstehen.  

  (4) Außerdem sind die allgemeinen Vorschriften über die vorbereitenden Schriftsätze auch auf die Klageschrift 
anzuwenden.  

  (5) 1Die Klageschrift sowie sonstige Anträge und Erklärungen einer Partei, die zugestellt werden sollen, sind bei dem 
Gericht schriftlich unter Beifügung der für ihre Zustellung oder Mitteilung erforderlichen Zahl von Abschriften 

einzureichen. 2Einer Beifügung von Abschriften bedarf es nicht, soweit die Klageschrift elektronisch eingereicht wird.  

 

3. Entgeltfortzahlungsgesetz (EFZG) 

§ 1 Anwendungsbereich 

  (1) Dieses Gesetz regelt die Zahlung des Arbeitsentgelts an gesetzlichen Feiertagen und die Fortzahlung des 
Arbeitsentgelts im Krankheitsfall an Arbeitnehmer sowie die wirtschaftliche Sicherung im Bereich der Heimarbeit für 
gesetzliche Feiertage und im Krankheitsfall.  

  (2) Arbeitnehmer im Sinne dieses Gesetzes sind Arbeiter und Angestellte sowie die zu ihrer Berufsbildung 
Beschäftigten.  

§ 2 Entgeltzahlung an Feiertagen 

  (1) Für Arbeitszeit, die infolge eines gesetzlichen Feiertages ausfällt, hat der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer das 
Arbeitsentgelt zu zahlen, das er ohne den Arbeitsausfall erhalten hätte.  

  (2) Die Arbeitszeit, die an einem gesetzlichen Feiertag gleichzeitig infolge von Kurzarbeit ausfällt und für die an 
anderen Tagen als an gesetzlichen Feiertagen Kurzarbeitergeld geleistet wird, gilt als infolge eines gesetzlichen 
Feiertages nach Absatz 1 ausgefallen.  

  (3) Arbeitnehmer, die am letzten Arbeitstag vor oder am ersten Arbeitstag nach Feiertagen unentschuldigt der Arbeit 
fernbleiben, haben keinen Anspruch auf Bezahlung für diese Feiertage.  

§ 3 Anspruch auf Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall 

  (1) 1Wird ein Arbeitnehmer durch Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit an seiner Arbeitsleistung verhindert, ohne daß 
ihn ein Verschulden trifft, so hat er Anspruch auf Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall durch den Arbeitgeber für die 

Zeit der Arbeitsunfähigkeit bis zur Dauer von sechs Wochen. 2Wird der Arbeitnehmer infolge derselben Krankheit 
erneut arbeitsunfähig, so verliert er wegen der erneuten Arbeitsunfähigkeit den Anspruch nach Satz 1 für einen weiteren 
Zeitraum von höchstens sechs Wochen nicht, wenn  

 1. er vor der erneuten Arbeitsunfähigkeit mindestens sechs Monate nicht infolge derselben Krankheit 
arbeitsunfähig war oder 

 2. seit Beginn der ersten Arbeitsunfähigkeit infolge derselben Krankheit eine Frist von zwölf Monaten 
abgelaufen ist. 
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  (2) 1Als unverschuldete Arbeitsunfähigkeit im Sinne des Absatzes 1 gilt auch eine Arbeitsverhinderung, die infolge 
einer nicht rechtswidrigen Sterilisation oder eines nicht rechtswidrigen Abbruchs der Schwangerschaft eintritt. 
2Dasselbe gilt für einen Abbruch der Schwangerschaft, wenn die Schwangerschaft innerhalb von zwölf Wochen nach 
der Empfängnis durch einen Arzt abgebrochen wird, die schwangere Frau den Abbruch verlangt und dem Arzt durch 
eine Bescheinigung nachgewiesen hat, daß sie sich mindestens drei Tage vor dem Eingriff von einer anerkannten 
Beratungsstelle hat beraten lassen.  

  (3) Der Anspruch nach Absatz 1 entsteht nach vierwöchiger ununterbrochener Dauer des Arbeitsverhältnisses.  

§ 4 Höhe des fortzuzahlenden Arbeitsentgelts 

  (1) Für den in § 3 Abs. 1 bezeichneten Zeitraum ist dem Arbeitnehmer das ihm bei der für ihn maßgebenden 
regelmäßigen Arbeitszeit zustehende Arbeitsentgelt fortzuzahlen.  

  (1a) 1Zum Arbeitsentgelt nach Absatz 1 gehören nicht das zusätzlich für Überstunden gezahlte Arbeitsentgelt und 
Leistungen für Aufwendungen des Arbeitnehmers, soweit der Anspruch auf sie im Falle der Arbeitsfähigkeit davon 
abhängig ist, daß dem Arbeitnehmer entsprechende Aufwendungen tatsächlich entstanden sind, und dem Arbeitnehmer 

solche Aufwendungen während der Arbeitsunfähigkeit nicht entstehen. 2Erhält der Arbeitnehmer eine auf das Ergebnis 
der Arbeit abgestellte Vergütung, so ist der von dem Arbeitnehmer in der für ihn maßgebenden regelmäßigen Arbeitszeit 
erzielbare Durchschnittsverdienst der Berechnung zugrunde zu legen.  

  (2) Ist der Arbeitgeber für Arbeitszeit, die gleichzeitig infolge eines gesetzlichen Feiertages ausgefallen ist, zur 
Fortzahlung des Arbeitsentgelts nach § 3 verpflichtet, bemißt sich die Höhe des fortzuzahlenden Arbeitsentgelts für 
diesen Feiertag nach § 2.  

  (3) [...] 

§ 5 Anzeige- und Nachweispflichten 

  (1) 1Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, dem Arbeitgeber die Arbeitsunfähigkeit und deren voraussichtliche Dauer 

unverzüglich mitzuteilen. 2Dauert die Arbeitsunfähigkeit länger als drei Kalendertage, hat der Arbeitnehmer eine 
ärztliche Bescheinigung über das Bestehen der Arbeitsunfähigkeit sowie deren voraussichtliche Dauer spätestens an 

dem darauffolgenden Arbeitstag vorzulegen. 3Der Arbeitgeber ist berechtigt, die Vorlage der ärztlichen Bescheinigung 

früher zu verlangen. 4Dauert die Arbeitsunfähigkeit länger als in der Bescheinigung angegeben, ist der Arbeitnehmer 

verpflichtet, eine neue ärztliche Bescheinigung vorzulegen. 5Ist der Arbeitnehmer Mitglied einer gesetzlichen 
Krankenkasse, muß die ärztliche Bescheinigung einen Vermerk des behandelnden Arztes darüber enthalten, daß der 
Krankenkasse unverzüglich eine Bescheinigung über die Arbeitsunfähigkeit mit Angaben über den Befund und die 
voraussichtliche Dauer der Arbeitsunfähigkeit übersandt wird.  

  (2) […] 

§ 7 Leistungsverweigerungsrecht des Arbeitgebers 

  (1) Der Arbeitgeber ist berechtigt, die Fortzahlung des Arbeitsentgelts zu verweigern,  

 1. solange der Arbeitnehmer die von ihm nach § 5 Abs. 1 vorzulegende ärztliche Bescheinigung nicht vorlegt 
oder den ihm nach § 5 Abs. 2 obliegenden Verpflichtungen nicht nachkommt; 

 2. wenn der Arbeitnehmer den Übergang eines Schadensersatzanspruchs gegen eine Dritten auf den 
Arbeitgeber (§ 6) verhindert. 

  (2) Absatz 1 gilt nicht, wenn der Arbeitnehmer die Verletzung dieser ihm obliegenden Verpflichtungen nicht zu 
vertreten hat.  
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4. Bundesurlaubsgesetz (BUrlG) 

§ 1 Urlaubsanspruch 

Jeder Arbeitnehmer hat in jedem Kalenderjahr Anspruch auf bezahlten Erholungsurlaub.  

 

5. Arbeitsgerichtsgesetz (ArbGG) 

§ 2 Zuständigkeit im Urteilsverfahren 

  (1) Die Gerichte für Arbeitssachen sind ausschließlich zuständig für  

 1. [...] 

 3. bürgerliche Rechtsstreitigkeiten zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern  

 a) aus dem Arbeitsverhältnis; 

 b) über das Bestehen oder Nichtbestehen eines Arbeitsverhältnisses; 

 c) [...] 

§ 8 Gang des Verfahrens 

  (1) Im ersten Rechtszug sind die Arbeitsgerichte zuständig.  

  (2) [...] 

 § 11 Prozessvertretung 

  (1) 1Die Parteien können vor dem Arbeitsgericht den Rechtsstreit selbst führen. 2Parteien, die eine fremde oder ihnen 
zum Zweck der Einziehung auf fremde Rechnung abgetretene Geldforderung geltend machen, müssen sich durch einen 
Rechtsanwalt als Bevollmächtigten vertreten lassen, soweit sie nicht nach Maßgabe des Absatzes 2 zur Vertretung des 
Gläubigers befugt wären oder eine Forderung einziehen, deren ursprünglicher Gläubiger sie sind.  

  (2) [...] 

 § 46 Grundsatz 

  (1) Das Urteilsverfahren findet in den in § 2 Abs. 1 bis 4 bezeichneten bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten Anwendung.  

  (2) 1Für das Urteilsverfahren des ersten Rechtszugs gelten die Vorschriften der Zivilprozeßordnung über das Verfahren 

vor den Amtsgerichten entsprechend, soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt. 2Die Vorschriften über den frühen 
ersten Termin zur mündlichen Verhandlung und das schriftliche Vorverfahren (§§ 275 bis 277 der 
Zivilprozeßordnung), über das vereinfachte Verfahren (§ 495a der Zivilprozeßordnung), über den Urkunden- und 
Wechselprozeß (§§ 592 bis 605a der Zivilprozeßordnung), über die Entscheidung ohne mündliche Verhandlung 
(§ 128 Abs. 2 der Zivilprozeßordnung) und über die Verlegung von Terminen in der Zeit vom 1. Juli bis 31. August 

(§ 227 Abs. 3 Satz 1 der Zivilprozeßordnung) finden keine Anwendung. 3§ 127 Abs. 2 der Zivilprozessordnung findet 
mit der Maßgabe Anwendung, dass die sofortige Beschwerde bei Bestandsschutzstreitigkeiten unabhängig von dem 
Streitwert zulässig ist.  

 

6. Kündigungsschutzgesetz (KSchG) 

§ 1 Sozial ungerechtfertigte Kündigungen 

  (1) Die Kündigung des Arbeitsverhältnisses gegenüber einem Arbeitnehmer, dessen Arbeitsverhältnis in demselben 
Betrieb oder Unternehmen ohne Unterbrechung länger als sechs Monate bestanden hat, ist rechtsunwirksam, wenn sie 
sozial ungerechtfertigt ist.  
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  (2) 1Sozial ungerechtfertigt ist die Kündigung, wenn sie nicht durch Gründe, die in der Person oder in dem Verhalten 
des Arbeitnehmers liegen, oder durch dringende betriebliche Erfordernisse, die einer Weiterbeschäftigung des 

Arbeitnehmers in diesem Betrieb entgegenstehen, bedingt ist. 2 […] 

  (3) [...] 

 

§ 4 Anrufung des Arbeitsgerichtes 

1Will ein Arbeitnehmer geltend machen, dass eine Kündigung sozial ungerechtfertigt oder aus anderen Gründen 
rechtsunwirksam ist, so muss er innerhalb von drei Wochen nach Zugang der schriftlichen Kündigung Klage beim 

Arbeitsgericht auf Feststellung erheben, dass das Arbeitsverhältnis durch die Kündigung nicht aufgelöst ist. 2Im Falle 
des § 2 ist die Klage auf Feststellung zu erheben, daß die Änderung der Arbeitsbedingungen sozial ungerechtfertigt 

oder aus anderen Gründen rechtsunwirksam ist. 3Hat der Arbeitnehmer Einspruch beim Betriebsrat eingelegt (§ 3), so 

soll er der Klage die Stellungnahme des Betriebsrates beifügen. 4Soweit die Kündigung der Zustimmung einer Behörde 
bedarf, läuft die Frist zur Anrufung des Arbeitsgerichtes erst von der Bekanntgabe der Entscheidung der Behörde an den 
Arbeitnehmer ab.  

§ 7 Wirksamwerden der Kündigung 

Wird die Rechtsunwirksamkeit einer Kündigung nicht rechtzeitig geltend gemacht (§ 4 Satz 1, §§ 5 und 6), so gilt die 
Kündigung als von Anfang an rechtswirksam; ein vom Arbeitnehmer nach § 2 erklärter Vorbehalt erlischt.  

§ 23 Geltungsbereich 

  (1) 1Die Vorschriften des Ersten und Zweiten Abschnitts gelten für Betriebe und Verwaltungen des privaten und des 
öffentlichen Rechts, vorbehaltlich der Vorschriften des § 24 für die Seeschiffahrts-, Binnenschiffahrts- und 

Luftverkehrsbetriebe. 2Die Vorschriften des Ersten Abschnitts gelten mit Ausnahme der §§ 4 bis 7 und des § 13 Abs. 1 
Satz 1 und 2 nicht für Betriebe und Verwaltungen, in denen in der Regel fünf oder weniger Arbeitnehmer ausschließlich 

der zu ihrer Berufsbildung Beschäftigten beschäftigt werden. 3In Betrieben und Verwaltungen, in denen in der Regel 
zehn oder weniger Arbeitnehmer ausschließlich der zu ihrer Berufsbildung Beschäftigten beschäftigt werden, gelten die 
Vorschriften des Ersten Abschnitts mit Ausnahme der §§ 4 bis 7 und des § 13 Abs. 1 Satz 1 und 2 nicht für 
Arbeitnehmer, deren Arbeitsverhältnis nach dem 31. Dezember 2003 begonnen hat; diese Arbeitnehmer sind bei der 
Feststellung der Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer nach Satz 2 bis zur Beschäftigung von in der Regel zehn 

Arbeitnehmern nicht zu berücksichtigen. 4Bei der Feststellung der Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer nach den 
Sätzen 2 und 3 sind teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer mit einer regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit von nicht mehr 
als 20 Stunden mit 0,5 und nicht mehr als 30 Stunden mit 0,75 zu berücksichtigen.  

  (2) [...] 

 

 

 

 

 

 

 

 


